
  

 

Sie bringen als Voraussetzung mit 
 

Hinweise  

          
  

 Interessenbekundungsverfahren 
 Kennziffer: IBV-42-2020 
 
Ist Ihr Kind Studentin oder Student? Oder haben Sie im Familien- oder Freundeskreis 
Studierende, die Interesse an einer Aushilfstätigkeit haben? 
 
Die Agentur für Arbeit Bonn sucht ab sofort zur befristeten Unterstützung der Eingangszonen 
studentische Hilfskräfte.  
 
Die im Rahmen der Gewährung von Arbeitslosengeld notwendigen persönlichen 
Identitätsprüfungen konnten aufgrund der Schließung der Dienststellen nicht erfolgen und 
müssen zwingend nachgeholt werden. Daneben sollen fehlgeschlagene Identitätsprüfungen 
im Self-Ident-Verfahren bearbeitet werden.  

 

 

mehrere Stellen:  
studentische Hilfskraft im Bereich SGB III (w/m/d)  
Dienstposten: Assistent*in im Kundenportal  
 
Bewertung: 
Tätigkeitsebene VI + Funktionsstufe 1  
(derzeit 2.366,09 € + 66,02 € in Vollzeit) 
 
Zeitpunkt: 
ab sofort befristet bis Ende der vorlesungsfreien Zeit  
 
Dienstorte: 
Bonn und Siegburg  

 

 
Ihre Aufgaben und Tätigkeiten 

 
 Feststellung der Identität der arbeitslos gemeldeten Kundinnen und Kunden im 

Rahmen einer persönlichen Vorsprache. 

 Sie sind für die Eingabe von gegebenenfalls fehlenden Daten in den IT-Programmen 

VerBIS und STEP zuständig. 

 

 

 Grundkenntnisse der Büroorganisation / Sicherer Umgang mit PC-Anwendungen 

bzw. Bereitschaft zum Erlernen von hauseigenen IT-Anwendungen. 

 Kommunikationsstärke, Einfühlungsvermögen und Kundenorientierung. 

 Eingeschriebene Studentin/eingeschriebener Student an einer Hochschule bzw. 

Zusage eines Studienplatzes zum Herbstsemester (bitte 

Immatrikulationsbescheinigung bzw. Studienplatzzusage mitsenden). 

 

 
Ihr Dienstort ist Bonn oder Siegburg. Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung den Dienstort an, 
den Sie präferieren! Mobilität für die anderen Dienststellen wird im Bedarfsfall grundsätzlich 
vorausgesetzt. 
 

IS Köln, 832, 
24.08.2020  



  

 

Bei der vorliegenden Einstellung handelt es sich um eine Befristung nach § 14 Abs. 1 des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) und schließt somit eine zukünftige, befristete, 
sachgrundlose Einstellung bei der Bundesagentur für Arbeit nach § 14 Abs. 2 TzBfG aus. 
 
Bewerbungen von schwerbehinderten oder schwerbehinderten gleichgestellten Menschen 
sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Auf die ausgeschriebenen Stellen können sich auch Teilzeitbeschäftigte oder an Teilzeit 
interessierte Bewerberinnen und Bewerber bewerben. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation (Corona Pandemie) sollten Sie nicht zu einer 
Risikogruppe gehören, da - unter Beachtung der Hygienebedingungen - bei dieser 
Tätigkeit der persönliche Kundenkontakt im Vordergrund steht. 
 
Bewerben Sie sich bitte ausschließlich per Mail mit beigefügtem Bewerbungsbogen 
bis zum 28.08.2020 an folgendes Postfach: 
Koeln.IS-832-Rekrutierung-Personalentwicklung@arbeitsagentur.de 
 
Ansprechpartnerin Personalberatung: Olia Kliemann, 0221-9429-4209 
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